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 Veröffentlicht am 24.04.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

Rechtssatz

Die Berufungsbehörde ist verp5ichtet, den Bauwerber zu einer Abänderung seines Vorhabens aufzufordern, wenn ein

gegebener Versagungsgrund durch eine Modi8kation des Bauansuchens beseitigt werden kann. Die

Berufungsbehörde darf nur dann das ganze Vorhaben ablehnen, wenn sich der Bauwerber weigert, eine

entsprechende Änderung seines Projektes vorzunehmen (Hinweis E 5.10.1964, 2216/63, VwSlg 6449 A/1964).

Schlagworte

Beschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch die Sache Besondere Rechtsprobleme Änderung von

Anträgen und Ansuchen im BerufungsverfahrenBeschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch die

Sache Besondere Rechtsprobleme Auswechslung behördlicher Aufträge und Maßnahmen
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